
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Rückbildungskurs  

Kann ich mein Kind mitbringen ? 

Nein, dieser Kurs ist ohne Kind 

Warum muß ich eine Kaution hinterlegen ? 

Weil der Rückbildungskurs pro anwesender Stunde von der Krankenkasse vergütet 
wird. Die Stunde muß als Nachweis quittiert (unterschrieben) werden. 

Wird eine Stunde versäumt, sind trotzdem Raumkosten entstanden. Die Hebamme 
erhält jedoch keine Vergütung, wenn die Stunde nicht wahrgenommen wird. 

Kann ich versäumte Stunden nachholen ? 

Ja. Bis zum 9. Monat nach der Geburt, danach nicht mehr. 

Wann kann ich mit dem Kurs anfangen ? 

4-6 Wochen nach einer normalen Geburt, 8-12 Wochen nach einem Kaiserschnitt 

Wie lange übernimmt die Krankenkasse die Kosten für den Kurs ? 

Bis zum 9. Monat nach der Geburt muß ein Kurs beendet sein. 

Ich weiß bereits bei der Kursbuchung, daß ich im Urlaub bin und Stunden 
versäumen werde. Ist trotzdem eine Teilnahme möglich ? 

Nein, denn dieser Kurs hat meistens eine Warteliste. Für die Teilnehmerinnen, die den 
ganzen Kurs buchen könnten und deshalb auf einen Platz verzichten müssen, ist das 
nicht akzeptabel. Deshalb: keine Kursbuchung wenn der Urlaub bereits feststeht.  

Kann ich mir den Kurs mit einer Freundin teilen ? 

Nein, die Kursstunden bauen aufeinander auf.  

Ich weiß bereits vorher, daß ich nicht jedesmal kommen kann. Partner(in) 
kann nicht immer pünktlich kommen. Kann ich trotzdem teilnehmen ? 

Nein. In diesem Fall bitte einen anderen Kurs buchen, der zeitlich besser passt.


